
Verhaltensregeln bei Videokonferenzen 
 
 

• Die Zugangsdaten für die Videokonferenz dürfen keinem Dritten (also 
Personen, die nicht zum Unterricht gehören) zugänglich gemacht werden.  

• Schülerinnen und Schüler melden sich beim Betreten des Konferenzraums mit 
Vor- und Nachnamen an (zusätzliche Kennzeichnungen wie Emojis oder 
anderes werden nicht verwendet). 

• Die Konferenzräume werden nur zum Zeitpunkt der angesetzten Konferenz 
betreten.  

• Schülerinnen und Schüler schalten Kamera und Mikrofon nur an, wenn sie 
durch die Lehrkraft dazu aufgefordert werden. 

• Es ist verboten, Audio- oder Videomitschnitte sowie Screenshots der 
Konferenz anzufertigen. 

• Schülerinnen und Schüler dürfen keine privaten Nachrichten über die Chat-
Funktion austauschen. 

• Weitere Personen dürfen nur dann teilnehmen, wenn es für die Durchführung 
der Konferenz erforderlich ist (z.B. Eltern bei jüngeren Schülern). Dies muss 
mit der Lehrkraft abgesprochen werden. 

• Alle Teilnehmer verlassen nach Beendigung einer Konferenz den Raum. Die 
jeweilige Lehrkraft stellt dies sicher und verlässt den Raum zuletzt bzw. 
beendet die Konferenz.  
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